
Hot Rock Festival  

  

BESTIMMUNGEN ZUM JUGENDSCHUTZ AUF DEM HOT ROCK FESTIVAL  
 

Zwischen  0 – 13 Jahren Einlass nur mit den Erziehungsberechtigten auf das Festivalgelände.  

 

14 – 15-Jährige erhalten Einlass mit einem Sorgeberechtigten.  

 

Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren ohne Erziehungs- oder Sorgeberechtigten haben bis 

24 Uhr das Festivalgelände zu verlassen.  

 

Ab 18 Jahren uneingeschränkter Zugang zum Festivalgelände.  

 

 

Erziehungsberechtigter = Eltern, bzw. Vormund des Kindes 

 

Sorgeberechtigter = Eltern, Vormund, bzw. Dritter, auf den von den Eltern oder Vormund die 

Sorgeberechtigung für die Zeit der Veranstaltung übertragen wurde. Bei Begleitung des 

Jugendlichen durch einen Sorgeberechtigten muss die -Vereinbarung zur Sorgeberechtigung- 

rechtsverbindlich ausgefüllt und unterschrieben sein. Gemeinsam mit Ausweiskopie der 

Eltern/ des Vormunds an der Kasse abgegeben werden.  

 

Festivalgelände = Gesamtes Festival samt Parkbereich   


